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◼ Ermäßigter Steuersatz auf Restaurant- und Verpfle-

gungsdienstleistungen 

◼ Aufwendungen für einen Kfz-Stellplatz im Rahmen 

der doppelten Haushaltsführung 

◼ Abfindung für Verzicht auf Nießbrauch an einem ver-

mieteten Grundstück 

 
◼ Zweifel an einer Bekanntgabe des Bescheids inner-

halb der Drei-Tages-Frist 

◼ Verlängerung der steuerlichen Erleichterungen zur 

Unterstützung der Ukraine 

◼ Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 

   

    

Ausgabe März 2026 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer März-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 30.1.2026). 

 

 
STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Ermäßigter Steuersatz auf Restaurant- 

und Verpflegungsdienstleistungen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur (Wieder-) 

Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in der 

Gastronomie geäußert. 

Hintergrund: Zum 1.1.2026 wurde der ermäßigte Steuer-

satz von 7 % auf die Speisenabgabe innerhalb von Restau-

rant- und Verpflegungsdienstleistungen (unbefristet) wieder-

eingeführt. Getränke unterliegen weiterhin dem Regelsteu-

ersatz von 19 %. Der Steuersatz auf Restaurant- und Ver-

pflegungsdienstleistungen wurde in der Vergangenheit be-

reits mehrmals zur Entlastung der Gastronomie infolge der 

Corona-Pandemie gesenkt. 

Nun ist das BMF auf Details zur Anwendung der Neurege-

lung näher eingegangen: 
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◼ Danach wird es bei Kombiangeboten aus Speisen inklu-

sive Getränke (z. B. bei einem Buffet oder bei All-Inklusive-

Angeboten) für die Aufteilung des Gesamtkaufpreises aus 

Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der auf 

die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30 % des Pau-

schalpreises angesetzt wird (30 % des Gesamtpreises als 

Getränketeil mit 19 % Umsatzsteuer, 70 % als Speisenteil 

mit 7 % Umsatzsteuer). 

◼ In Bezug auf die Hotellerie wurde der pauschale Entgelt-

anteil für nicht begünstigte Leistungen bei sog. Business-

Packages / Servicepauschalen (z. B. Übernachtung inkl. 

Frühstück, WLAN, Nutzung von Saunaeinrichtungen, Park-

plätzen etc.) von 20 % auf 15 % gesenkt, auf die der Re-

gelsteuersatz von 19 % angewendet werden kann. Eine 

andere, sachgerechte Aufteilung (z. B. nach Einzelpreisen) 

ist nach wie vor möglich. 

◼ Für die Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 1.1.2026 

wurde aus Vereinfachungsgründen geregelt, dass auf Res-

taurant- und Verpflegungsdienstleistungen der Regelsteu-

ersatz angewandt werden konnte. 

Hinweis: Das Schreiben gilt für alle Umsätze, die ab dem 

1.1.2026 getätigt werden. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Aufwendungen für einen Kfz-Stellplatz im 

Rahmen der doppelten Haushaltsführung 

Ein Arbeitnehmer kann bei den Einkünften aus nichtselb-

ständiger Arbeit im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-

rung die Kosten für einen Kfz-Stellplatz neben den Aufwen-

dungen für die Mietwohnung als Werbungskosten abziehen. 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, 

wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Beschäftigungsortes 

einen eigenen Hausstand führt (Lebensmittelpunkt) und am 

Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte aus beruflichen Gründen 

eine Zweitwohnung unterhält. Im Rahmen der doppelten 

Haushaltsführung kann der Arbeitnehmer verschiedene Auf-

wendungen im Zusammenhang mit der Zweitwohnung als 

Werbungskosten geltend machen, z. B. Kosten für die Un-

terkunft, wöchentliche Familienheimfahrten, Verpflegungs-

mehraufwendungen (zeitlich befristet) sowie notwendige 

Einrichtungsgegenstände. Der Abzug der Unterkunftskosten 

(Miete einschließlich Nebenkosten) am Beschäftigungsort ist 

auf 1.000 € pro Monat begrenzt. 

Sachverhalt: Der Kläger unterhielt in Hamburg aus berufli-

chen Gründen eine Zweitwohnung. Die monatliche Miete 

samt Nebenkosten lag über dem Betrag von 1.000 €. Dane-

ben mietete der Kläger einen Stellplatz für 170 € im Monat 

an. Das Mietverhältnis für den Stellplatz war an den Woh-

nungsmietvertrag bezüglich Laufzeit und Kündigungsfrist 

gebunden. Der Kläger machte die Stellplatzkosten neben 

der Wohnungsmiete als Werbungskosten geltend. Das Fi-

nanzamt ließ die Kosten für die Wohnungsmiete bis zu dem 

Höchstbetrag von 1.000 € monatlich als Werbungskosten 

zu, versagte jedoch daneben unter Verweis auf den bereits 

ausgeschöpften Höchstbetrag für die Wohnungsmiete den 

Abzug der Stellplatzkosten. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-

gen gerichteten Klage statt: 

◼ Die Stellplatzkosten sind neben den Kosten für die Miete 

i. H. des Höchstbetrages von 1.000 € als Werbungskosten 

zu berücksichtigen. 

◼ Zwar ist der Werbungskostenabzug für die Unterkunftskos-

ten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung der 

Höhe nach auf 1.000 € monatlich begrenzt. Die Aufwen-

dungen für einen Stellplatz an der Zweitwohnung unterlie-

gen jedoch nicht dieser Abzugsbeschränkung. 

◼ Denn der Stellplatz dient nicht dem Steuerpflichtigen, son-

dern dem Fahrzeug als „Unterkunft“. Dahingehende Kos-

ten sind daher, soweit notwendig, zusätzlich zu den Kosten 

der Unterkunft als Werbungskosten wegen einer beruflich 

veranlassten doppelten Haushaltsführung abziehbar. Die 

Notwendigkeit der Stellplatzanmietung war vorliegend we-

gen der angespannten Parkplatzsituation zu bejahen.  

Hinweise: Der BFH hat in seinem Urteil darüber hinaus klar-

gestellt, dass die Ausgestaltung der Mietverträge für die Ab-

zugsfähigkeit der Stellplatzkosten ohne Bedeutung ist. Un-

beachtlich war daher, dass der Stellplatz im Streitfall zusam-

men mit der Wohnung in einem Mietvertrag angemietet 

wurde. 

Mit seinem Urteil ist der BFH zugunsten der Arbeitnehmer 

ausdrücklich von der Auffassung der Finanzverwaltung ab-

gewichen. 

Vermieter 

Abfindung für Verzicht auf Nießbrauch an 

einem vermieteten Grundstück 

Eine Abfindung für den Verzicht auf einen Nießbrauch an ei-

nem vermieteten Grundstück ist steuerbar, da sie eine steu-

erbare Entschädigung für entgehende Einnahmen darstellt; 

denn ohne den Verzicht würde der Nießbraucher auch wei-

terhin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. 

Für die Steuerbarkeit kommt es nicht darauf an, ob der Nieß-

braucher bei der Verzichts- und Abfindungsvereinbarung un-

ter rechtlichem, wirtschaftlichem oder tatsächlichem Druck 

stand. 

Hintergrund: Zu den steuerbaren Einkünften gehören auch 

Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entge-

hende Einnahmen gewährt worden sind. 

Sachverhalt: Die Klägerin hatte ein lebenslanges Nieß-

brauchsrecht an einem Grundstück. Eigentümerin des 

Grundstücks war eine Erbengemeinschaft, an der die Kinder 

der Klägerin beteiligt waren. Die Klägerin vermietete das 

Grundstück und erzielte hieraus Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung. Die Erbengemeinschaft veräußerte im 

Jahr 2011 das Grundstück. Anschließend verzichtete die 

Klägerin auf ihr Nießbrauchsrecht und erhielt hierfür noch im 

Jahr 2011 eine Abfindung von einer Gesellschaft, an die sie 

das Grundstück zuletzt vermietet hatte und an der die Kinder 

der Klägerin beteiligt waren. Das Finanzamt erfasste die Ab-

findung als steuerpflichtigen Spekulationsgewinn im Jahr 

2011. Hiergegen klagte die Klägerin. 
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Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die Abfin-

dung für steuerbar, ordnete sie aber den Entschädigungen 

im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

zu und verwies die Sache zur weiteren Aufklärung an das 

Finanzgericht (FG) zurück: 

◼ Die Abfindung stellte eine Entschädigung dar, die als Er-

satz für entgehende Vermietungseinnahmen gewährt 

wurde. Sie war damit den Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung zuzuordnen. 

◼ Eine Entschädigung ist steuerbar, wenn sie für den Wegfall 

einer steuerbaren Einnahme gezahlt wird. Hingegen ist 

eine Entschädigung nicht steuerbar, wenn sie für den Ver-

lust eines Wirtschaftsguts gezahlt wird. Ein Nießbrauchs-

recht ist zwar ein Wirtschaftsgut; gleichwohl ist die Abfin-

dung, die für den Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht gezahlt 

wird, bei wirtschaftlicher Betrachtung jedenfalls dann eine 

steuerbare Entschädigung für entgehende Einnahmen, 

wenn der Nießbraucher das Grundstück im Zeitpunkt des 

Verzichts auf den Nießbrauch tatsächlich vermietet und 

hieraus Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt 

hat. Der wirtschaftliche Kerngehalt des aufgegebenen 

Rechts ist die tatsächliche Einkünfteerzielung, so dass 

die Entschädigung an die Stelle der Mieteinnahmen tritt. 

◼ Für die Frage der Steuerbarkeit ist es unbeachtlich, ob die 

Klägerin freiwillig auf ihr Nießbrauchsrecht verzichtet hat. 

Denn das Gesetz stellt in seinem Wortlaut nicht auf eine 

Freiwilligkeit oder Druck- bzw. Zwangssituation ab. Eine 

Druck- oder Zwangssituation kann allerdings dazu führen, 

dass eine Abfindung tarifbegünstigt ist, wenn es aufgrund 

der Druck- oder Zwangssituation zu einer sog. Zusammen-

ballung von Einkünften gekommen ist. 

Hinweise: Die Abfindung führte damit nicht zu einem Speku-

lationsgewinn, sondern zu einer steuerbaren Entschädigung 

im Rahmen der Vermietungseinkünfte; diese hat gegenüber 

einer Erfassung als Spekulationsgewinn Vorrang. 

Das FG muss nun aufklären, ob die Klägerin noch Wer-

bungskosten geltend machen kann, die die Einkünfte min-

dern würden. Sollte sich die Klägerin in einer Druck- oder 

Zwangssituation bei Abschluss der Verzichtsvereinbarung 

befunden haben und sollte es im Streitjahr 2011 zu einem 

zusammengeballten Zufluss von Einnahmen gekommen 

sein, muss das FG zudem prüfen, ob der Klägerin eine Ta-

rifbegünstigung zusteht. 

Mit seinem aktuellen Urteil widerspricht der BFH seiner bis-

herigen Rechtsprechung aus dem Jahr 1992, in der die Steu-

erbarkeit verneint worden war, sowie der Auffassung des 

Bundesfinanzministeriums, das die Ablösung eines Vorbe-

halts- oder Vermächtnisnießbrauchs als nicht steuerbare 

Vermögensumschichtung ansieht. 

Alle Steuerzahler 

Zweifel an einer Bekanntgabe des 

Bescheids innerhalb der Drei-Tages-Frist 

Die bis Ende 2024 geltende gesetzliche Vermutung, dass 

ein Bescheid drei Tage nach der Aufgabe des Bescheids zur 

Post als bekannt gegeben gilt, ist entkräftet, wenn die Post 

an zwei der drei Tage planmäßig keine Post austrägt und am 

dritten Tag lediglich die Post des ersten zustellfreien Tags 

ausliefert. Die Einspruchs- bzw. Klagefrist beginnt damit 

nicht bereits mit Ablauf des dritten Tags nach Aufgabe zur 

Post, sondern erst mit dem tatsächlichen Zugang. 

Hintergrund: Die einmonatige Einspruchs- und Klagefrist 

beginnt mit der Bekanntgabe des Bescheids bzw. der Ein-

spruchsentscheidung. Der Gesetzgeber vermutet eine Be-

kanntgabe am dritten Tag nach Aufgabe des Bescheids zur 

Post (Rechtslage bis einschließlich 2024) bzw. seit 1.1.2025 

am vierten Tag nach Aufgabe des Bescheids zur Post. 

Sachverhalt: Der durch einen Steuerberater vertretene Klä-

ger legte gegen seinen Einkommensteuerbescheid für 2020 

Einspruch ein. Das Finanzamt wies den Einspruch mit Ein-

spruchsentscheidung vom 28.1.2022 (Freitag) zurück und 

übergab die Einspruchsentscheidung noch am 28.1.2022 

dem Postdienstleistungsunternehmen X. X stellte in dem 

Gebiet, in dem der Steuerberater des Klägers sein Büro un-

terhielt, die Post nur von Dienstag bis Freitag zu. Die Post, 

die an einem Sonnabend hätte ausgeliefert werden müssen, 

wurde von X jeweils am Montag ausgetragen. Der Steuerbe-

rater des Klägers erhielt die Einspruchsentscheidung am 

Donnerstag, dem 3.2.2022, und erhob am 3.3.2022 Klage 

beim Finanzgericht (FG). Der Steuerberater führte weder ein 

Posteingangsbuch, noch hob er den Briefumschlag mit der 

Einspruchsentscheidung auf. Das FG wies die Klage als un-

zulässig ab. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die Klage 

für zulässig und verwies die Sache zur Prüfung der Begrün-

detheit der Klage an das FG zurück: 

◼ Die Klagefrist begann mit der Bekanntgabe der Ein-

spruchsentscheidung. Entgegen der Auffassung des Fi-

nanzgerichts ist die Einspruchsentscheidung nicht bereits 

am Montag, dem 31.1.2022, d. h. am dritten Tag nach Auf-

gabe zur Post, bekannt gegeben worden, sondern erst am 

3.2.2022, so dass die Klage innerhalb eines Monats und 

damit fristgerecht erhoben worden ist. 

◼ Zwar besteht nach der im Jahr 2022 geltenden Rechtslage 

eine sog. Drei-Tages-Vermutung, also die Vermutung, 

dass der Bescheid bzw. die Einspruchsentscheidung am 

dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gege-

ben gilt. Allerdings kann der Steuerpflichtige diese Vermu-

tung erschüttern, indem er Tatsachen vorträgt, aus denen 

sich ein anderer Geschehensablauf ergibt. 

◼ Im Streitfall ergeben sich berechtigte Zweifel an der Drei-

Tages-Vermutung daraus, dass X die Post regelmäßig nur 

von Dienstag bis Freitag ausgetragen hat; am Montag 

wurde lediglich die Post der Samstagslieferung zugestellt. 

Damit war nicht sichergestellt, dass eine Einspruchsent-

scheidung, die von X am Freitag beim Finanzamt abgeholt 

wurde, zuverlässig innerhalb von drei Tagen dem Empfän-

ger übermittelt wurde. Die gesetzliche Drei-Tages-Vermu-

tung beruhte auf der für Postdienstleistungsunternehmen 

verbindlichen Regel, dass 95 % der Briefe innerhalb von 

drei Tagen ausgeliefert werden. Diese Wahrscheinlich-

keitsquote war im Streitfall nicht gegeben, so dass es ein 

strukturelles Zustellungsdefizit gab und damit die Bekannt-

gabevermutung entkräftet war. 

Hinweise: Die Bekanntgabevermutung wurde zusätzlich 

noch dadurch entkräftet, dass auf der 
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Einspruchsentscheidung ein Eingangsstempel vom 

3.2.2022 angebracht war. Unschädlich war, dass der Steu-

erberater weder ein Posteingangsbuch noch den Briefum-

schlag vorlegen konnte; der Briefumschlag konnte allenfalls 

ein Beweismittel für die Aufgabe der Einspruchsentschei-

dung zur Post liefern. 

Bei der Drei-Tages-Vermutung ist der Gesetzgeber von den 

postalischen Vorgaben für Postdienstleistungsunternehmen 

ausgegangen, wonach mindestens 80 % der Briefe am ers-

ten Folgetag nach dem Einwurf und 95 % bis zum zweiten 

Folgetag ausgeliefert werden müssen. Diese Quoten haben 

die Post sowie die übrigen Postdienstleistungsunternehmen 

aber seit Längerem nicht mehr erreicht. Der Gesetzgeber 

hat daher die postalischen Quoten herabgesetzt und dem-

entsprechend die Drei-Tages-Vermutung ab 1.1.2025 in 

eine Vier-Tages-Vermutung umgewandelt. 

Im weiteren Verfahren muss das FG nun in der Sache selbst, 

d. h. die Rechtmäßigkeit des Einkommensteuerbescheids 

für 2020 entscheiden. 

Verlängerung der Erleichterungen zur 

Unterstützung der Ukraine 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) verlängert seine steu-

erlichen Erleichterungen und Billigkeitsmaßnahmen, die es 

im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erlassen 

hat, bis zum 31.12.2026. Bislang waren die steuerlichen Er-

leichterungen bis zum 31.12.2025 befristet. 

Hintergrund: Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der 

Ukraine sind viele Ukrainer nach Deutschland geflohen und 

werden hier durch Sach- oder Geldleistungen oder bei der 

Anmietung von Wohnungen unterstützt. Das BMF hat im 

Jahr 2022 mehrere Schreiben veröffentlicht, die steuerliche 

Erleichterungen für deutsche Unternehmer, Arbeitnehmer 

oder Wohnungsunternehmer beinhalten. Diese Erleichterun-

gen waren ursprünglich bis zum 31.12.2022 befristet, wur-

den dann jährlich um jeweils ein Jahr verlängert, zuletzt bis 

zum 31.12.2025. 

Wesentliche steuerliche Erleichterungen: Die wichtigsten 

steuerlichen Erleichterungen, die nun bis zum 31.12.2026 

weitergelten, betreffen folgende Bereiche: 

1. Spenden und Gemeinnützigkeitsrecht 

Gemeinnützige Vereine, die nicht mildtätige Zwecke fördern 

wie z. B. Sportvereine, dürfen Spendenaktionen zugunsten 

der Ukrainer durchführen und die Spenden für ukrainische 

Kriegsflüchtlinge verwenden oder auf Sonderkonten mildtä-

tiger Vereine oder juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts weiterleiten. Eine Satzungsänderung des Sportver-

eins ist also nicht erforderlich. 

Außerdem können gemeinnützige Vereine Sachmittel und 

Personal für ukrainische Kriegsflüchtlinge einsetzen. Die 

Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge muss nicht nachgewiesen 

werden. 

2. Unterstützungsmaßnahmen von Unternehmen 

Unterstützungsleistungen von Unternehmen können als Be-

triebsausgaben in voller Höhe abgezogen werden. Der Ab-

zug ist als Sponsoringaufwand möglich, wenn das Unterneh-

men auf seine Unterstützung öffentlichkeitswirksam in den 

Medien aufmerksam macht. 

3. Arbeitslohnspenden und Aufsichtsratsspenden 

Arbeitslohnspenden sind steuerfrei. Der Arbeitnehmer kann 

also auf einen Teil seines Lohns verzichten, damit der Ar-

beitgeber diesen Teil zugunsten von Arbeitnehmern ein-

setzt, die vom Krieg geschädigt sind, oder damit der Arbeit-

geber diesen Teil auf ein Ukraine-Sonderkonto einzahlt. 

Hinweis: Neben der Steuerfreiheit ist ein gleichzeitiger 

Spendenabzug nicht zulässig. 

4. Umsatzsteuer 

Unterstützungsleistungen zugunsten der Ukraine-Flücht-

linge lösen keine nachteiligen umsatzsteuerlichen Folgen 

aus. Die Bereitstellung von Sachmitteln oder Personal für 

humanitäre Zwecke wird also nicht als unentgeltliche 

Wertabgabe der Umsatzsteuer unterworfen. Ebenso unter-

bleibt eine Vorsteuerberichtigung zulasten des Unterneh-

mers, wenn er Wohnraum unentgeltlich Kriegsflüchtlingen 

überlässt. 

5. Körperschaftsteuerbefreiung für Vermietungsgenossen-

schaft 

Zwar setzt die Körperschaftsteuerbefreiung für Vermietungs-

genossenschaften nach dem Gesetz voraus, dass die Ein-

nahmen der Genossenschaft aus den sonstigen Tätigkeiten 

wie z. B. der Vermietung von Wohnungen an Nicht-Mitglie-

der 10 % der gesamten Einnahmen nicht übersteigen. In die 

10 %-Grenze gehen dem zufolge BMF aber Einnahmen aus 

der Vermietung an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die keine 

Mitglieder der Genossenschaft sind, aus Billigkeitsgründen 

nicht ein. Daher kann die Vermietung an ukrainische Kriegs-

flüchtlinge, die keine Genossenschaftsmitglieder sind, nicht 

zu einer Überschreitung der 10 %-Grenze führen und damit 

auch nicht die Körperschaftsteuerfreiheit gefährden. 

Hinweis: Die vorstehend genannten steuerlichen Erleichte-

rungen ergeben sich zwar nicht aus dem Gesetz, sondern 

nur aufgrund der steuerlichen Erleichterungen, die das BMF 

gewährt. Da die Finanzämter an die Schreiben des BMF ge-

bunden sind, ist davon auszugehen, dass die Finanzämter 

die steuerlichen Erleichterungen gewähren werden. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im März 2026 

10.3.2026 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 13.3.2026 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.3.2026 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.3.2026 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 25.3.2026 

 


